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Von: Becker, Oliver <Oliver.Becker@lvr.de>  

Gesendet: Mittwoch, 8. Dezember 2021 12:19 

An: Bauleitplanung <bauleitplanung@wipperfuerth.de> 

Cc: Freund, Elisabeth <Elisabeth.Freund@lvr.de> 

Betreff: Bebauungsplan Nr. 113 Reinhagenbusch 

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
ich bedanke mich für die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der TÖB-

Beteiligung zu den o.g. Planungen. 
  
Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen sind keine Konflikte 

zwischen der Planung und den öffentlichen Interessen des Bodendenkmalschutzes zu 

erkennen. Zu beachten ist dabei jedoch, dass Untersuchungen zum Ist-Bestand an 

Bodendenkmälern in dieser Fläche nicht durchgeführt wurden. Von daher ist 

diesbezüglich nur eine Prognose möglich. 
  
Ich verweise daher auf die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchG NRW (Meldepflicht- und 

Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern) und bitte Sie, folgenden 

Hinweis in die Planungsunterlagen aufzunehmen: Bei Bodenbewegungen auftretende 

archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder 

dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut 

Eichthal , 51491 Overath, Tel.: 02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, unverzüglich 

zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die 

Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist 

abzuwarten. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
  
Oliver Becker 
  
------------------------------ 
  
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
  
Endenicher Straße 133 
53115 Bonn 
Tel 0228/9834-187 
Fax 0221/8284-0778 
  
oliver.becker@lvr.de 
www.lvr.de 
www.bodendenkmalpflege.lvr.de 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange an der Bauleit- 
planung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
Ihr Schreiben vom 11.November 2021 Ihr Zeichen: II/61  
Unser Zeichen: 2021.0368  
 

 
Sehr geehrter Herr Rutz,  
 
vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Bauleitplanverfahren.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 113 / 8. Änderung des Flächennutzungsplans beabsichtigt 
die Stadt Wipperfürth die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um in diesem Bereich 
ein Wohngebiet errichten zu können. Geplant ist eine Wohnbebauung bestehend aus mehreren 
Einfamilienhäusern.  
Der genannte Planungsbereich ist derzeit durch landwirtschaftliche Nutzflächen geprägt. Im östlichen 
Bereich verläuft der Wickenbergsiepen, westlich außerhalb des Planungsgebietes der Fürweger Bach.  
 

 
 
Das im Planungsgebiet anfallende häusliche Schmutzwasser soll über den Mischwasserkanal in der 
Beverstraße abgeleitet werden.  
Hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung gibt es noch keine ausreichenden Informationen. 
Sollte ein Entwässerungskonzept erarbeitet werden, bitte ich Sie den Wupperverband im weiteren 
Verfahren einzubinden.  
 
Im Bereich des Wickenbergsiepens empfehlen wir einen jeweils 5 m breiten Gewässerrandstreifen 
von Bebauung und Nutzung freizuhalten. Ein Gewässerrandstreifen dient der Erhaltung und 
Verbesserung der ökologischen Funktion oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der 
Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen.    
Die Quelle des Wickenbergsiepens befindet sich ebenfalls im Planungsgebiet, hier wäre die 
Durchführung einer ökologischen Bewertung sinnvoll um deren Schutzwürdigkeit beurteilen zu können 
und entsprechende Maßnahmen festzulegen.  
 
Der Wupperverband kann der Aufstellung des Bebauungsplans und Änderung des 
Flächennutzungsplans zustimmen, sofern die o.g. Punkte berücksichtigt werden.  
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

8

 



Mit freundlichen Grüßen 
 
Frauke Kreuder 
 
Stellungnahmen TÖB 
Bereich T4 Gewässerentwicklung 
 
Wupperverband 
Untere Lichtenplatzer Straße 100 
42289 Wuppertal 
 
Tel. +49 202 583 451 
 
E-Mail: fkr@wupperverband.de  

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++ 

 
Wupperverband - Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Untere Lichtenplatzer Straße 100 - D-42289 Wuppertal 
Tel.: +49 202 583 0 - Fax: +49 202 583 101 - info@wupperverband.de - www.wupperverband.de 

Facebook | Wupperverband         Instagram | Wupperverband 
 
Vorsitzende des Verbandsrates: Dipl.-Ök. Claudia Fischer - Vorstand: Georg Wulf 

 

  

file:///C:/Users/sd6101/AppData/Local/Temp/notes9F5B30/www.wupperverband.de
https://www.facebook.com/wupperverband/
https://www.instagram.com/wupperverband/


Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
das Plangebiet grenzt nördlich nahezu unmittelbar an den von mir gem. § 6 Luftverkehrs-
gesetz (LuftVG) genehmigten Flugplatz Wipperfürth-Neye. Aus der Nähe zum Flugplatz 
ergeben sich einerseits mögliche Belastungen durch Fluglärm. Darauf sollte im 
Bebauungsplan hingewiesen werden. Andererseits könnten Bauwerke die Hindernisfreiheit 
des Flugplatzes beeinträchtigen. Bei der vorgesehenen Bebauung ist hiervon nicht direkt 
auszugehen, Krane und ähnliche Baugeräte könnten jedoch die Hindernisbegrenzungs-
flächen durchstoßen. Insofern ist die Aufnahme eines Hinweises zu empfehlen, dass Krane 
und ähnliche Baugeräte im Plangebiet vorab bei der Bezirksregierung Düsseldorf als 
Luftfahrtbehörde anzuzeigen sind. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
  
Jens Karrenberg 
  
Flugplätze/Flugbetrieb 
  

 
  
Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 26 - Luftverkehr 
Am Bonneshof 35 
40474 Düsseldorf 
  
Tel:      0211/475-4059 
jens.karrenberg@brd.nrw.de 
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